
sicht unstrittig, dass der vollständige
Verzicht auf jegliche Art der Verwei-
sung im Erstprüfungsverfahren die Va-
riante ist, die ihm am meisten Rechtssi-
cherheit bietet. 

Wird darüber hinaus berücksichtigt,
in wie vielen (oder besser gesagt, in wie
wenigen) Fällen, in der Praxis eine (ab-
strakte) Verweisung überhaupt zum
Tragen kommt, handelt es sich nach un-
serer Auffassung bei der Diskussion
darüber, ob der Verzicht auf die kon-
krete Verweisung aufgrund einer po-
tenziellen Zunahme der Leistungsfälle
eine Bedrohung für das gesamte Versi-
chertenkollektiv darstellen kann, um
eine eher theoretische Diskussion.

Geltungsbereiche beachten
Ferner sind einige Anmerkungen zum
so genannten Geltungsbereich einer
BU-Police zu machen, weil dies in der
öffentlichen Betrachtung am häufig-
sten missverstanden wird. Grundsätz-
lich kann man inzwischen davon ausge-
hen, dass bei nahezu allen Anbietern
der Versicherungsschutz weltweit gilt.

Dies ist jedoch nur ein Aspekt: Wenn
der Versicherer in seinen Bedingungen
etwa fordert, dass bei der Beantragung
von BU-Leistungen ärztliche Untersu-
chungen von einem Arzt in Deutsch-
land vorgenommen werden müssen,
schränkt dies den Geltungsbereich zu-
mindest indirekt stark ein. 

Für bestimmte Personengruppen, die
sich häufig und länger im Ausland auf-
halten, macht eine solche Klausel das
Produkt möglicherweise sogar gänzlich
ungeeignet. Da jedoch in vielen pau-
schalisierten Werturteilen über Versi-
cherungsbedingungen eine Gewichtung
und Aggregation mehrerer Einzelkri-
terien vorgenommen wird, geht unter
Umständen genau diese Detailinfor-
mation verloren. 

Die Folge: Das Produkt erhält in al-
len anderen Einzelkriterien eine Top-
Bewertung, ebenso in der Summe, ist

aber in der Praxis für den Kunden trotz-
dem ungeeignet.

Vorsicht ist auch bei dem im Vertrag
definierten Kundenpflichten angesagt.
Die meisten Versicherer haben in ihren
Bedingungen festgeschrieben, dass die
versicherte Person eine Minderung des
BU-Grades unverzüglich mitteilen
muss. Hierzu ist der Versicherte aber in
vielen Fällen gar nicht in der Lage –
selbst ein Arzt wird Schwierigkeiten
damit haben, eine Minderung des BU-
Grades um einen Prozentpunkt zu dia-
gnostizieren. Somit werden vom Versi-
cherten Mitwirkungspflichten verlangt,
bei denen er objektiv außer Stande ist,
diese zu erfüllen.

Hinzu kommt ein psychologischer
Aspekt: Der Versicherte müsste gege-
benenfalls eine Minderung seines BU-
Grades mitteilen, die zum Wegfall der
BU-Rente führen würde. Das Interes-
se daran dürfte eher gering sein. Inso-
fern sollte der Versicherer nicht versu-
chen, die Verantwortung auf den Kun-
den abzuladen. Im Rahmen der Nach-
prüfung hat der Versicherer ohnehin die
Möglichkeit, das weitere Fortbestehen
einer BU zu überprüfen.

In den letzten Jahren haben sich die
Erwerbsbiografien der deutschen Be-
völkerung deutlich verändert. Dies hat
unter anderem dazu geführt, dass sich
die Lebensverhältnisse viel häufiger als
in der Vergangenheit ändern. An eine
BU-Absicherung werden somit immer
höhere Anforderungen hinsichtlich ih-
rer Flexibilität gestellt. Ein Kunde
möchte im Idealfall in der Lage sein,

Die Deutschen sind Sicherheitsfa-
natiker und Hasardeure in einem.
Anders lässt sich nicht erklären,

warum 82 Millionen Menschen 95 Mil-
lionen Lebensversicherungen abge-
schlossen haben und andererseits neun
von zehn Erwerbstätigen nicht ausrei-
chend gegen Berufsunfähigkeit (BU)
abgesichert sind. 

Dabei ist die Wahrscheinlichkeit be-
rufsunfähig zu werden nicht einmal ge-
ring. Immerhin jeder vierte Berufstäti-
ge eines Jahrgangs scheidet vor Errei-
chen des Rentenalters aus seinem Job
aus. Gründe, die eine Absicherung ge-
gen solche Fälle dringender denn je
nötig machen. Dennoch steht die An-
zahl der abgeschlossenen Versicherun-
gen immer noch in einem deutlichen
Missverhältnis zum vorhandenen Po-
tenzial. So wurden im vergangenen Jahr
lediglich 376.400 BU-Policen verkauft. 

Bedingungen entscheiden
Dafür dürften zwei Gründe maßgebend
sein: Zum einen sind sich viele des Be-
rufsunfähigkeitsrisikos nicht bewusst,
zum anderen handelt es sich bei den
gängigen Produktvarianten Selbst-
ständige Berufsunfähigkeitsversiche-
rung (SBU) respektive der Berufsun-
fähigkeitszusatzversicherung (BUZ)
um Offerten, die erhöhte Anforderun-
gen an das Know-how und die Bera-
tungsqualität im Vertrieb stellen. 

Vor dem Hintergrund der in Deutsch-
land noch nicht umgesetzten europäi-
schen Vermittlerrichtlinie und dem da-
mit einhergehenden erhöhten Haf-
tungspotenzial vor allem für Makler
stehen jene vor der Frage, worauf bei
der Vermittlung einer SBU oder BUZ
geachtet werden sollte. 

Mit einer gewissen Sorge beobachten
wir die Tendenz, dass Verbraucher-
schützer, Medien und Rating-Agentu-
ren zunehmend die Bedeutung der Ver-
sicherungsbedingungen reduzieren und
stattdessen Aspekte wie die Unterneh-
mensqualität oder die Erfahrung im
Umgang mit BU-Versicherungen – al-
lesamt eher weiche Faktoren – in den
Vordergrund stellen. 

Doch dazu später. Zunächst sind die
Versicherungsbedingungen zu beleuch-
ten, die neben der garantierten Prämie
oder Leistung die einzige Vertrags-

komponente sind, die mit Sicherheit
noch in 20 oder vielleicht sogar 30 oder
40 Jahren Gültigkeit haben wird. Auch
für die ehemaligen Kunden der Mann-
heimer, deren Verträge jetzt bei Pro-
tektor geführt werden, gelten immer
noch die ursprünglich mit der Mann-
heimer vereinbarten Konditionen.

Diskussionen mit Leistungsprüfern
bei Versicherern, mit Rückversicherern
und mit Maklern haben gezeigt, dass
sich Versicherungsbedingungen in der
SBU oder BUZ anhand nur weniger
Kriterien relativ gut bewerten und ver-
gleichen lassen. 

Wichtig erscheint vor allem, dass kei-
ne Bewertung einzelner Kriterien vor-
genommen wird und nicht versucht
wird, ein Gesamturteil über alle Krite-
rien hinweg zu bilden. Die Bildung ei-
ner pauschalen Gesamtwertung kann
zu Fehleinschätzungen führen, die für
den Kunden nachteilig sind. Die Bera-
tung in der BU ist ein sehr komplexer
Prozess, der ausschließlich auf den ak-
tuellen Einzelfall abgestimmt sein soll-
te. Anders formuliert: Was für den ei-

nen Kunden gut und richtig ist, kann für
den anderen Kunden völlig unange-
bracht sein. Im Folgenden einige wich-
tige Aspekte einzelner Kriterien, die
von entscheidender Bedeutung für die
Versicherten sein können. 

Ein Thema, das bei BU-Policen mit
auf die Agenda gehört, ist die abstrak-
te respektive konkrete Verweisung. Zur
Klärung: Die abstrakte Verweisung er-
laubt es dem Versicherer, seine Leistung
zu verweigern, weil sich dem Versi-
cherten ein Beruf aufzeigen lässt, den er
ausüben könnte. Ob jener in diesem
Verweisungsberuf eine Anstellung fin-
det, spielt dabei keine Rolle. Die kon-
krete Verweisung hingegen erlaubt es
dem Versicherer, seine Leistung zu ver-
weigern, wenn der Versicherte einen
(anderen) Beruf tatsächlich ausübt.

Dazu ist zunächst einmal anzumer-
ken, dass die Bedeutung einer Verwei-
sungsmöglichkeit abnimmt, je höher
die Qualifikation und Spezialisierung
des Versicherten ist. Wenn die Verwei-
sung jedoch im konkreten Fall eine
Rolle spielen kann, ist es aus Kunden-
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weiter an Bedeutung gewinnen. Nun ist
es sicherlich nur in Grenzen sinnvoll,
seinen Versicherungspartner aus-
schließlich nach der Qualität der Versi-
cherungsbedingungen aussuchen zu
wollen. Das Unternehmen sollte eine
gewisse Finanzstärke haben, damit die
Police nicht eines Tages bei Protektor
landet. 

Finanzstärke berücksichtigen
Auch beim Vertrieb von BU-Versiche-
rungen sollte man sich also durchaus
mit der bilanziellen Situation der An-
bieter auseinandersetzen. Dies gilt um-
so mehr, je billiger ein Produkt auf den
ersten Blick erscheint. Darüber hinaus
ist es von Vorteil, wenn ein Versicherer
bereits über langjährige Erfahrung mit
BU-Versicherungen verfügt. Dies gilt
sowohl für den Bereich der Antrags-
wie auch der Risikoprüfung und für die
Regulierung. 

Allerdings gibt es dazu für Makler
oder Kunden kaum öffentlich verfüg-
bare Informationen. So finden sich im
Geschäftsbericht eines Lebensversi-
cherers lediglich Angaben zum Bestand
an BUZ-Versicherungen. Wünschens-
wert wären Hinweise, welcher Prozent-
satz der Anträge unverändert ange-

nommen wird, wie hoch die Ableh-
nungsquote ist oder welcher Anteil mit
Ausschlüssen oder Zuschlägen ange-
nommen wird. Für den Bereich der
Leistungsregulierung wären Angaben
über die Anzahl der Leistungsfälle dien-
lich wie Informationen über abgelehn-
te Leistungen und die entsprechenden
Ablehnungsgründe. Diese Lücke wol-
len die vor einiger Zeit entwickelten
BU-Unternehmensratings schließen. 

Grundsätzlich ist jedes Mehr an In-
formationen zu begrüßen, allerdings
gibt es vor allem in der Art der Ergeb-
nisdarstellung erhebliche Unterschie-
de. Während sich das Softwarehaus
Morgen & Morgen um eine transpa-
rente und nachvollziehbare Darstellung
bemüht, gibt es andere Ansätze, bei de-
nen sich das Zustandekommen der Er-
gebnisse auf den ersten Blick nur
schwer erschließt.

Ob etwa das Durchschnittsalter der
Mitarbeiter einer Regulierungsabtei-
lung ein entscheidendes Kriterium für
den Abschluss sein sollte, kann kontro-
vers diskutiert werden. Insofern stellt
sich vor allem die Frage, ob ein Ver-
mittler, der ein bestimmtes Rating ver-
wendet, nachvollziehen kann, wie das
Ergebnis zustande gekommen ist. Kann

er die Frage nicht eindeutig bejahen,
wird ihm die Verwendung des Ratings
im Streitfall vor Gericht kaum helfen. 

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein
Gericht einen Makler, der sich bei sei-
ner Beratung auf ein bestimmtes Ra-
ting-Ergebnis verlassen hat, aus der
Haftung entlässt, wenn er eingesteht,
dass er das Zustandekommen des Ra-
ting-Ergebnisses nicht verstanden hat –
geschweige denn seinem Kunden er-
klären konnte, warum genau dieses Ra-
ting die richtige Entscheidungshilfe ist.

Halten wir fest: Ratings können eine
wichtige Hilfestellung für den Vertrieb
sein. Die Verwendung eines Ratings
entbindet aber nicht von der Verpflich-
tung, sich selber über die Vor- und
Nachteile eines bestimmten Produktes
und Anbieters zu informieren.

einmal bei einem – hoffentlich dem
richtigen – Anbieter eine Versicherung
abzuschließen und diese dann je nach
Bedarf an sich ändernde Bedingungen
anpassen. Vor allem eine Erhöhung des
Versicherungsschutzes ohne erneute
oder zumindest mit vereinfachter Ge-
sundheitsprüfung sollte möglich sein.

Die Ausgestaltungen in der Praxis
sind sehr vielfältig, damit erschließen
sich die wesentlichen Unterschiede
nicht sofort. Voraussetzung für die In-
anspruchnahme einer bestimmten Op-
tion ist in der Regel das Eintreten eines
eher definierten Ereignisses, etwa Ge-
burt oder Adoption eines Kindes, ein
beruflicher Karriereschritt oder eine
Heirat. 

Allerdings spielen häufig zusätzliche
Faktoren wie die Höhe der bereits ver-
sicherten BU-Rente oder das aktuelle
Einkommen eine Rolle. Vergleiche, wie
sie vor allem von Verbraucherschüt-
zern gerne aufgestellt werden, die le-
diglich die Voraussetzungen für die Aus-
übung einer Option nennen, ohne die
zusätzlichen Rahmenbedingungen zu
erläutern, sind in diesem Zusammen-
hang wenig hilfreich. Dieser Bereich ist
sehr viel komplexer, als es auf den ersten
Blick aussieht und dürfte in der Zukunft
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